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Bauleitplanung der Gemeinde Auetal 
23. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gemeinbedarfsflächen nördlich Schulstraße)  
und Bebauungsplan Nr. 14 „Gemeinbedarfsfläche nördlich Schulstraße", OT Rehren 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentl. Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Nachbergbau
Nachbergbau Themengebiet Historische Bergrechtsgebiete
Mit dem Inkrafttreten des Bundesberggesetzes am 01. Januar 1982 wurden die, durch die vielen
historischen  Herrschaftsgebiete  definierten,  Bergrechte  vereinheitlicht.  Unter  Einhaltung
bestimmter Voraussetzungen erlaubt das Bundesberggesetz die Aufrechterhaltung alter Rechte
und Verträge aus diesen ehemaligen Bergrechten. Daher erfolgt in dieser Stellungnahme der
Hinweis auf das historische Bergrechtsgebiet mit Angabe der Rechte, die in diesen Gebieten
auftreten  können.  Diese  Rechte  sind  in  Grundeigentümerrechte  oder  nicht
Grundeigentümerrechte  unterteilt.  Die  Grundeigentümerrechte  sind  entsprechend  den  für
Grundstücke geltenden Vorschriften in Grundbüchern zu führen. Weitere Rechte und Verträge,
bei denen es sich nicht um Grundeigentümerrechte handelt, sind, sofern vorhanden, in dieser
Stellungnahme als aufrechterhaltene Rechte nach §149 ff. Bundesberggesetz angegeben.

Historisches Bergrechtsgebiet
Schaumburger Bergrecht, Grafschaft Schaumburg:

Dienstgebäude 
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover 
Verkehrsanbindung 
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IBAN: DE 84 2505 0000 0106 0223 95
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Steuernummer
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25/202/29467
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Das Verfahrensgebiet liegt nach den hier vorliegenden Unterlagen im Gebiet der ehemaligen
Grafschaft Schaumburg. In diesem Gebiet können Grundeigentümerrechte wie Erdölaltverträge,
Erdgasverträge und Salzabbaugerechtigkeiten vorliegen.
Die  Grundeigentümerrechte  auf  Salz  (Salzabbaugerechtigkeiten)  werden  von  den  Die
Grundeigentümerrechte  auf  Salz  (Salzabbaugerechtigkeiten)  werden  von  den  Amtsgerichten
(Grundbuchämtern) im Grundbuch oder im Salzgrundbuch geführt. Die für das Verfahrensgebiet
möglicherweise notwendigen Angaben sind bei den zuständigen Amtsgerichten zu erfragen.

Nachbergbau Themengebiet Alte Rechte 
In  dem  Verfahrensgebiet  liegen  dem  LBEG  keine  weiteren  aufrechterhaltene  Rechte  und
Verträge nach §149 ff. Bundesberggesetz vor.

Nachbergbau Themengebiet Bergbauberechtigungen
Das Vorhaben befindet sich nach den dem LBEG vorliegenden Unterlagen im Bereich der unten
angegeben bergbaulichen Berechtigungen. Die Rechtsinhaber sind verpflichtet und berechtigt,
dort Aufsuchungstätigkeiten durchzuführen und Bodenschätze zu fördern. Den aktuellen Stand
vorhandener  Bergbauberechtigungen  und  weiteren  Themen  können  Sie  dem  NIBIS
Kartenserver entnehmen.

Berechtigungsart Berechtigungsname Rechtsinhaber Bodenschatz

Bergwerkseigentum Neu Borstel 13 Barbara Rohstoffbetriebe GmbH Eisenerz

Bergwerkseigentum Neu Borstel 14 Barbara Rohstoffbetriebe GmbH Eisenerz

Nachbergbau Themengebiet Grubenumrisse Altbergbau
Laut den hier vorliegenden Unterlagen liegt das genannte Verfahrensgebiet nicht im Bereich von
historischem Bergbau.

Boden
Im Plangebiet  befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden
entsprechend  GeoBerichte  8  (Stand:  2019).  Im  Plangebiet  handelt  es  sich  um  folgende
Kategorien:

Kategorie

hohe - äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit

Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden.

Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Böden,  welche die
natürlichen  Bodenfunktionen  und  die  Archivfunktion  in  besonderem  Maße  erfüllen,  vor
Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders zu schützen.

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen  zu  den  Baugrundverhältnissen  am  Standort  auf  den  NIBIS-Kartenserver.  Die
Hinweise  zum  Baugrund  bzw.  den  Baugrundverhältnissen  ersetzen  keine  geotechnische
Erkundung  und  Untersuchung  des  Baugrundes  bzw.  einen  geotechnischen  Bericht.
Geotechnische  Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des
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https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://www.lbeg.niedersachsen.de/karten_daten_publikationen/publikationen/geoberichte/geoberichte_8/geoberichte-8-823.html
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=1554&POS-BOX=32516102.9724147%7C5787223.34813808%7C32516350.84%7C5787367.75947894;4647&POS-MARK=false&L-LEG=docked)
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=u3tXNwz
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=u3tXNwz


geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Annette Merbold

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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